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[bookmark: OLE_LINK1]Angaben im Impressum einer geschäftsmäßigen Webseite

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 6 DDG (Digitale-Dienste-Gesetz) besteht die Pflicht, im Impressum einer geschäftsmäßigen Webseite oder anderer digitaler Dienste, die Umsatzsteuer-IDNr. oder die Wirtschafts-IDNr. anzugeben. 
Wenn ein wirtschaftlich Tätiger keine Umsatzsteuer-IDNr. besitzt, aber eine geschäftsmäßige Webseite oder einen digitalen Dienst betreibt, muss er an deren Stelle die Wirtschafts-IDNr. aufzeigen.
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